
01

Hauptversammlung 2009
Tagesordnung



01 � Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der  
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008,  
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der  
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008  
und des Berichts des Aufsichtsrats� 01

02  Verwendung des Bilanzgewinns	�  01

03  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 � 01

04  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 � 01

05  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009, Zwischenabschlüsse � 01

06 � Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke  
(§ 71 Absatz 1 Nr. 7 AktG) � 01

07 � Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und  
zu deren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts� 02

08 � Satzungsänderung betreffend die Anmeldefrist zur Hauptversammlung� 03

09 � Satzungsänderung zur Anpassung von § 19 Absatz 2 Satz 3 der Satzung  
an die Regeln des ARUG� 03

10 � Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts­
ausschluss unter anderem gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG) und Satzungsänderung� 04

11 � Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung  
(mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und Satzungsänderung� 05

12 � Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit des  
Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge sowie zugunsten von Options- und  
Wandlungsberechtigten) und Satzungsänderung� 06

13 � Ermächtigung zur Ausgabe von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen,  
Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen  
(mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses), Schaffung eines bedingten  
Kapitals und Satzungsänderung� 06

Zu TOP 7: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG� 10

Zu TOP 10: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  
§ 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG� 11

Zu TOP 11: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  
§ 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG� 12

Zu TOP 12: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  
§ 203 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG� 13

Zu TOP 13: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  
§ 221 Absatz 4 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG � 14

Teilnahme an der Hauptversammlung� 15

Informationen zu Aufsichtsratsbeziehungen, meldepflichtigen Beteiligungen  
und Emissionskonsortium� 17

Inhalt

Inhalt  



01

Tagesordnung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 26. Mai 2009, 10.00 Uhr, in der Festhalle, 
Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung ein.

01	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der 
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008, 
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der 
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008 
und des Berichts des Aufsichtsrats

02	 Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von 
310 429 507,50 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Stückaktie auf die 620 859 015 
dividendenberechtigten Stückaktien zu verwenden. Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene 
Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahin gehend modifiziert werden, bei unverän-
derter Ausschüttung von 0,50 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie den verbleibenden Betrag auf 
neue Rechnung vorzutragen.

03	 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

04	 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

05	� Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009,  
Zwischenabschlüsse

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum 
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 bestellt. 

Die KPMG Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum 
Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlage-
berichts (§§ 37w Absatz 5, 37y Nr. 2 WpHG) zum 30. Juni 2009 und der Konzernzwischenabschlüsse 
(§ 340i Absatz 4 HGB), die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2010 aufgestellt wer-
den, bestellt.

06	� Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke  
(§ 71 Absatz 1 Nr. 7 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2010 zum Zwecke des Wertpapierhandels 
eigene Aktien zu Preisen, die den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche 
Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) an den jeweils drei vorangehenden Börsentagen nicht um mehr als 
10 % über- beziehungsweise unterschreiten, zu kaufen und zu verkaufen. Dabei darf der Bestand der 
zu diesem Zweck erworbenen Aktien am Ende keines Tages 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
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übersteigen. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 29. Mai 2008 erteilte und bis 
zum 31. Oktober 2009 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für Handelszwecke wird 
für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.

07	� Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zu deren 
Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2010 eigene Aktien bis zu 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit den für 
Handelszwecke und aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz 
der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft über-
steigen. Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf 
bei Erwerb über die Börse den Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche Bank-
Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse) an den letzten drei Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb nicht um 
mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf er den Mittelwert 
der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel beziehungsweise 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten drei 
Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots nicht um mehr als 10 % über- bzw. 
unterschreiten. Sollte bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das 
vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils ange-
botenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. 

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der erworbenen Aktien sowie etwa aufgrund 
vorangehender Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien über die Börse, 
durch Angebot an alle Aktionäre beziehungsweise gegen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zu dem Zweck, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwer-
ben, vorzunehmen. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung solcher 
eigener Aktien durch Angebot an alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren 
verbundenen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und Wan-
delgenussrechte ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Für diese Fälle und in die-
sem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand wird weiter unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt, solche eigenen Aktien als Belegschaftsaktien 
an Mitarbeiter und Pensionäre der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben 
oder zur Bedienung von Optionsrechten beziehungsweise Erwerbsrechten oder Erwerbspflichten auf 
Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitarbeitern oder Organmitgliedern der Gesellschaft und 
verbundener Unternehmen eingeräumt wurden.

Ferner wird der Vorstand unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt, solche eige-
nen Aktien an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermächtigung darf nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der aufgrund dieser Ermächtigung 
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veräußerten Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen Grund-
kapitals der Gesellschaft nicht übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/
oder Wandlungsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten aus-
zugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

c)	 Der Vorstand wird weiter ermächtigt, aufgrund der Ermächtigung erworbene Aktien einzuziehen, 
ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

d)	 Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 29. Mai 2008 erteilte und bis zum 31. 
Oktober 2009 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwer-
den der neuen Ermächtigung aufgehoben.

08	 Satzungsänderung betreffend die Anmeldefrist zur Hauptversammlung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
	
§ 17 Absatz 2 der Satzung, der die Anmeldung zur Hauptversammlung regelt, wird wie folgt neu 
gefasst:

„(2)	� Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
schriftlich oder auf elektronischem Wege mindestens 5 Tage vor der Versammlung zugehen. Der 
Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.“

Mit der Neufassung soll eine Regelung getroffen werden, die auch nach Inkrafttreten des neuen 
Fristenregimes, wie es im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechte-
richtlinie (ARUG) vorgesehen ist, einen praktikablen Anmeldeprozess sicherstellt. Die Neufassung 
ist bereits nach dem derzeitigen Recht zulässig, sodass sie ohne Rücksicht auf das Inkrafttreten des 
ARUG wirksam werden soll.

09	� Satzungsänderung zur Anpassung von § 19 Absatz 2 Satz 3 der Satzung an die Regeln 
des ARUG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 19 Absatz 2 Satz 3 der Satzung, der die Zuständigkeit des Vorsitzenden der Hauptversammlung für 
die Entscheidung über die Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung bestimmt, wird 
entsprechend der im Regierungsentwurf des ARUG vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung zu dieser 
Frage wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, ob und in welchem Umfang die Hauptversammlung oder 
Teile der Hauptversammlung über elektronische Medien übertragen werden sollen.“

§ 19 Absatz 2 Satz 4 der Satzung, der bestimmt, dass die Übertragung auch in einer Form erfolgen 
kann, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat, bleibt unverändert.
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Der Vorstand wird angewiesen, diese Satzungsänderung erst nach Inkrafttreten des ARUG zum Han-
delsregister anzumelden.

10	� Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss unter anderem gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG) und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 128 000 000 Euro zu erhö-
hen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spit-
zenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit 
auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren verbun-
denen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und Wandelge-
nussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausü-
bung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Darüber hinaus ist der Vorstand 
ermächtigt, das Bezugsrecht in vollem Umfang auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG aus-
gegebenen Aktien zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung insgesamt 10 % des Grundka-
pitals nicht übersteigen. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 
Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten aus 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. Beschlüsse des Vorstands zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

b)	 In § 4 der Satzung werden auf der Basis des Satzungsstandes der Beschlüsse des Präsidialaus-
schusses vom 23. Februar 2009 die Absätze 5 bis 9 gestrichen, nachdem sie unbesetzt sind bezie-
hungsweise die dort geregelten genehmigten Kapitalien ausgenutzt sind beziehungsweise wegen 
Fristablauf nicht mehr ausgenutzt werden können und das bedingte Kapital nicht mehr mit Options- 
oder Wandlungsrechten belegt werden kann und auch während der Laufzeit nicht belegt wurde. 
Unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Hauptversammlung 2008 der Gesellschaft, die zum Zeit-
punkt der Einberufung noch nicht im Handelsregister eingetragen sind, würden lediglich die Absätze 
5 bis 8 der dann gültigen Fassung gestrichen. 

Der bisherige Absatz 10 wird zu Absatz 5, die Absätze 6 und 7 bleiben bis zur Eintragung der 
Beschlüsse der Hauptversammlung 2008 der Gesellschaft unbesetzt und werden dann mit den dort 
beschlossenen Absätzen 10 und 11 der Satzung belegt. (Bei Wirksamwerden der Kapitalbeschlüsse 
der Hauptversammlung 2008 der Gesellschaft vor Wirksamwerden dieser Satzungsänderung werden 
die Absätze 9 bis 11 [in der dann geltenden Bezifferung] in unveränderter Reihenfolge zu Absätzen 5 
bis 7.) Folgender neuer Absatz 8 wird ergänzt:
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„(8)	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer Aktien 
gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 128 000 000  Euro zu erhö-
hen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und 
ihren verbundenen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen 
und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts zustehen würde. 
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht in vollem Umfang auszuschließen, 
wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. 
Beschlüsse des Vorstands zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).“

11	� Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung (mit 
der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 176 640 000 Euro 
zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und 
ihren verbundenen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und 
Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen würde. Darüber hinaus ist 
der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen 
erfolgt. Beschlüsse des Vorstands zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

b)	 In § 4 der Satzung wird folgender Absatz 9 ergänzt:

„(9)	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer Aktien 
gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 176 640 000 Euro 
zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugs-
recht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesell-
schaft und ihren verbundenen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldver-
schreibungen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandelrechts zustehen 
würde. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von 
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Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Beschlüsse des Vorstands zur Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichts-
rats. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).”

12	� Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses für Spitzenbeträge sowie zugunsten von Options- und Wandlungsberech-
tigten) und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 314 880 000 Euro zu erhö-
hen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spit-
zenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit 
auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren verbun-
denen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und Wandelge-
nussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausü-
bung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde. Beschlüsse des Vorstands zur Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

b)	 In § 4 der Satzung wird folgender Absatz 10 ergänzt:

„(10)	� Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer Aktien 
gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 314 880 000 Euro zu erhöhen. 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spit-
zenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch inso-
weit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft und ihren 
verbundenen Unternehmen ausgegebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen und 
Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts zustehen würde. Beschlüsse 
des Vorstands zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von durch den Vor-
stand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).”

13	� Ermächtigung zur Ausgabe von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen, Opti-
onsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen (mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses), Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)	 Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2014 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber 
oder Namen lautende Genussscheine zu begeben. Die Genussscheine müssen den Voraussetzungen 
des Kreditwesengesetzes entsprechen, unter denen das für die Gewährung von Genussrechten einge-
zahlte Kapital dem haftenden Eigenkapital zuzurechnen ist. Den Genussscheinen können Inhaberopti-
onsscheine beigefügt werden oder sie können mit einem Wandlungsrecht für den Inhaber verbunden 
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werden. Die Options- beziehungsweise Wandlungsrechte berechtigen nach näherer Maßgabe der 
Options- beziehungsweise Wandelgenussrechtsbedingungen, Aktien der Gesellschaft zu beziehen.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis zum 30. April 2014 anstelle von oder neben Genussscheinen 
einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit einer festen Laufzeit 
von längstens 20 Jahren oder mit unbegrenzter Laufzeit zu begeben und den Inhabern von Opti-
onsschuldverschreibungen Optionsrechte sowie den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Options- beziehungs-
weise Wandelanleihebedingungen zu gewähren.

Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen dieser Ermächtigung auszugebenden Genussscheine, 
Options- und Wandelschuldverschreibungen darf insgesamt 9 Milliarden Euro nicht übersteigen. 
Options- beziehungsweise Wandlungsrechte dürfen nur auf Aktien der Gesellschaft mit einem antei-
ligen Betrag am Grundkapital von bis zu nominal 256 000 000 Euro ausgegeben werden.

Die Genussscheine, Options- und Wandelschuldverschreibungen (Options- und Wandelschuldver-
schreibungen, im Folgenden auch zusammenfassend „Teilschuldverschreibungen“ und zusammen 
mit Genussscheinen „Teilrechte“ genannt) können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben wer-
den. Options- und Wandelschuldverschreibungen können auch durch verbundene Unternehmen der 
Gesellschaft begeben werden. In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die 
Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu übernehmen und die Gewährung von 
Options- beziehungsweise Wandlungsrechten sicherzustellen.

Im Fall der Ausgabe von Optionsgenussscheinen beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen 
werden jedem Genussschein beziehungsweise jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Opti-
onsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der je Teilrechte zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsgenuss-
scheine beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen. Die Laufzeit des Opti-
onsrechts darf höchstens 20 Jahre betragen.

Im Fall der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelgenussscheinen beziehungsweise 
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Genussscheine beziehungsweise Schuld-
verschreibungen das Recht, ihre Genussscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen 
nach näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen in neue Aktien der 
Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
eines Teilrechts durch den festgesetzten Wandlungspreis (bei Wandlungspflicht dem jeweils fest-
gesetzten Wandlungspreis) für eine neue Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich 
auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags eines Teilrechts durch 
den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag des Wandelgenuss-
scheins beziehungsweise der Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. Die Umtauschbedin-
gungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 
begründen. In jedem Fall erlöschen die Wandlungsrechte spätestens 20 Jahre nach Ausgabe der 
Wandelgenussscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen.
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Die Bedingungen der Genussscheine beziehungsweise Schuldverschreibungen können auch regeln, 
ob und wie auf ein volles Umtauschverhältnis gerundet wird, ob eine in bar zu leistende Zuzahlung 
oder ein Barausgleich bei Spitzen festgesetzt wird und ob ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt wer-
den kann, bis zu dem die Wandlungs-/Optionsrechte ausgeübt werden können oder müssen. 

Sofern die Schuldverschreibungen beziehungsweise Genussscheine keine Wandlungspflicht bestim-
men, entspricht der Options- oder Wandlungspreis dem niedrigeren Betrag von 130 % des volumen-
gewichteten Durchschnittswerts der Aktienkurse der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel (oder in 
einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbör-
se vom Beginn einer Platzierung bei institutionellen Investoren bis zur Festsetzung des Ausgabebe-
trags der Teilrechte (Preisfestsetzung) und 130 % des volumengewichteten Durchschnittswerts der 
Aktienkurse der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Handels 
tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten Stunde vor 
der Preisfestsetzung. Findet eine Platzierung bei institutionellen Investoren vor der Preisfestsetzung 
nicht statt, so entspricht der Options- oder Wandlungspreis 130 % des volumengewichteten Durch-
schnittswerts der Aktienkurse der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle 
des Xetra-Handels tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf Bör-
sentagen vor dem Tag der Preisfestsetzung. Der niedrigere Betrag der beiden volumengewichteten 
Durchschnittswerte bei Platzierung bei institutionellen Investoren oder – bei Fehlen einer solchen 
Platzierung vor Preisfestsetzung – der volumengewichtete Durchschnittswert der fünf Börsentage 
wird nachfolgend auch als „Referenzkurs“ bezeichnet.
	
Im Fall der Ausgabe von Genussrechten oder Schuldverschreibungen, die eine Wandlungspflicht 
bestimmen, entspricht der Wandlungspreis folgendem Betrag: 

–	� 100 % des Referenzkurses, falls der arithmetische Mittelwert der Schlusskurse der Deutsche 
BankAktie im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den 20 Börsentagen, endend mit dem dritten Börsentag vor dem Tag der 
Wandlung, geringer als der oder gleich dem Referenzkurs ist;

–	� 125 % des Referenzkurses, falls der arithmetische Mittelwert der Schlusskurse der Deutsche 
BankAktie im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den 20 Börsen-
tagen, endend mit dem dritten Börsentag vor dem Tag der Wandlung, größer oder gleich 125 % 
des Referenzkurses ist;

–	� dem arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 20 Bör-
sentagen, endend mit dem dritten Börsentag vor dem Tag der Wandlung, falls dieser Wert größer 
als der Referenzkurs und kleiner als 125 % des Referenzkurses ist;

–	� ungeachtet vorstehender Bestimmungen 125 % des Referenzkurses, falls der Inhaber der 
Genussrechte oder Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungspflicht von einem beste-
henden Wandlungsrecht Gebrauch macht.

Der Options- beziehungsweise Wandlungspreis wird unbeschadet des § 9 Absatz 1 AktG aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Optionsbedingungen beziehungs-
weise der Genussschein- oder Anleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags 
in bar bei Ausübung des Wandlungsrechts beziehungsweise durch Herabsetzung der Zuzahlung 
ermäßigt, wenn die Gesellschaft unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre während 
der Options- oder Wandlungsfrist das Grundkapital erhöht, weitere Genussscheine, Options- oder 
Wandelanleihen begibt oder sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Options- oder 
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Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- oder Wandlungsrechts zustehen würde. Die Bedingungen können darüber hinaus für 
den Fall der Kapitalherabsetzung eine Anpassung des Options- und/oder Wandlungsrechts vorsehen.

Die Genussschein- beziehungsweise Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall 
der Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts auch eigene Aktien der Gesellschaft 
gewährt werden können. Ferner kann die Möglichkeit eröffnet werden, dass die Gesellschaft bei 
Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrechts den Gegenwert in Geld zahlt, der nach 
näherer Maßgabe der Genussrechts- beziehungsweise Anleihebedingungen dem Durchschnittspreis 
der Deutsche Bank-Aktie in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einer entsprechenden Preis-
festsetzung in einem an die Stelle des Xetra-Handels tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Börsentagen während eines Zeitraums 
von bis zu zehn Börsentagen nach der Erklärung der Wandlung beziehungsweise Ausübung der Opti-
on entspricht.

Bei der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das gesetz-
liche Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Genussscheine, Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dabei darf die Summe der aufgrund 
von Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG (unter 
Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen) auszugebenden Aktien zusammen mit anderen gemäß 
oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bereits ausgegebenen oder veräußerten Aktien 10 % des jeweiligen Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen.

Soweit der Vorstand von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht, ist er ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, um den Inhabern von Options oder Wandlungsrechten beziehungsweise den Inhabern 
von mit Wandlungspflicht ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen beziehungsweise -genuss-
scheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte beziehungsweise nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

Die Teilrechte können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Aus-
gabe und Ausstattung der Emission, insbesondere Volumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs und 
Laufzeit, festzulegen beziehungsweise im Einvernehmen mit den Organen der die Emission bege-
benden Beteiligungsgesellschaft zu bestimmen.

b)	 Bedingtes Kapital
Das Grundkapital wird um bis zu 256 000 000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 
100 000 000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- beziehungsweise Wandelgenussscheinen, 
Options- und Wandelschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter a) bis 
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zum 30. April 2014 von der Gesellschaft oder durch ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft 
begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den gemäß a) jeweils zu berechnenden 
Wandlungs- beziehungsweise Optionspreisen. Die bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit 
durchgeführt werden, wie von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird oder die zur Wandlung ver-
pflichteten Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermäch-
tigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c)	 Satzungsänderung
§ 4 der Satzung erhält folgenden neuen Absatz (11):

„(11)	� Das Grundkapital ist um bis zu 256 000 000 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 
100 000 000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung kann 
nur insoweit durchgeführt werden, wie 

	� a)  die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsrechten, die mit den von der Gesellschaft 
oder von mit ihr verbundenen Unternehmen bis zum 30. April 2014 auszugebenden Genuss-
scheinen beziehungsweise Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von 
ihren Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten Gebrauch machen oder

	� b)  die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder von mit ihr verbun-
denen Unternehmen bis zum 30. April 2014 auszugebenden Wandelgenussscheine beziehungs-
weise Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entste-
hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

Zu TOP 7: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG
In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben und 
im Rahmen der Veräußerung bestehender oder neu erworbener eigener Aktien unter bestimmten 
Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen oder einzuschränken.

Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien können diese zur erneuten Beschaffung 
von Eigenmitteln verwendet werden. Neben der – die Gleichbehandlung der Aktionäre bereits nach 
der gesetzlichen Definition sicherstellenden – Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen Aktien der Gesellschaft auch zur 
Verfügung stehen, um diese beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch 
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und 
erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus den 
Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Die-
sem Umstand trägt die Ermächtigung Rechnung.

Tagesordnung
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Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer 
Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Optionsschei-
nen, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten teilweise auszuschließen. Dies hat 
den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wand-
lungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- beziehungsweise Wandelrechte nicht nach 
den Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Weiter wird durch die Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen, die Aktien als Belegschaftsakti-
en für Mitarbeiter und Pensionäre der Gesellschaft oder mit dieser verbundener Unternehmen oder 
zur Bedienung von Mitarbeitern und Organmitgliedern der Gesellschaft oder mit dieser verbundener 
Unternehmen eingeräumten Optionsrechten zu verwenden. Für diese Zwecke verfügt die Gesell-
schaft zum Teil über genehmigte und bedingte Kapitalien beziehungsweise schafft solche gegebe-
nenfalls zusammen mit der entsprechenden Ermächtigung neu. Zum Teil wird auch bei Einräumung 
der Optionsrechte die Möglichkeit eines Barausgleichs vorgesehen. Die Nutzung vorhandener eige-
ner Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die 
Ermächtigung soll den insoweit verfügbaren Freiraum vergrößern. Ähnlich liegt es in den Fällen, in 
denen Mitarbeitern oder Organmitgliedern als Vergütungsbestandteil Erwerbsrechte oder -pflichten 
auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt werden. Dort kann außerdem durch die Verwendung erwor-
bener eigener Aktien das sonst unter Umständen bestehende Kursrisiko wirksam kontrolliert werden. 
Auch für diese Verwendung erworbener Aktien bedarf es des entsprechenden Ausschlusses des 
Bezugsrechts der Aktionäre.

Schließlich ist vorgesehen, der Verwaltung auch im Hinblick auf die Wiederveräußerung der Aktien, 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zu geben. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen 
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 
und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Gerade diese Möglichkeit ist 
angesichts der besonderen Eigenkapitalanforderungen für Banken von hoher Wichtigkeit. Die Nut-
zung dieser Möglichkeit auch für eigene Aktien erweitert die Wege für eine Kapitalstärkung auch bei 
wenig aufnahmebereiten Märkten. Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr, gestützt auf § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG, Aktien nur in dem Umfang und nur bis zu der dort festgelegten Höchstgrenze 
von 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft werden kön-
nen, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wur-
den. Ebenfalls auf die Höchstgrenze anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- oder 
Wandlungsrechten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder 
Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben wurden. Die Verwaltung wird 
den etwaigen Abschlag vom Börsenpreis möglichst niedrig halten. Er wird sich voraussichtlich auf 
höchstens 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 % beschränken.

Zu TOP 10: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2  
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG
Die unter dem TOP 10 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der Eigen-
kapitalbasis der Gesellschaft und ersetzt die im Jahr 2008 in Höhe von 102 400 000 Euro ausgeübten 
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genehmigten Kapitalien mit im Übrigen nahezu identischer Ausgestaltung. Die angemessene Aus-
stattung mit Eigenkapital ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn 
die Gesellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen 
Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage Eigenkapital 
beschaffen zu können. 

Die unter TOP 10 erbetene Ermächtigung soll genehmigtes Kapital in Höhe von 128 000 000 Euro 
schaffen, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zusteht. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächti-
gung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert 
die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der 
Inhaber von Optionsrechten, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten hat den Vor-
teil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wandlungspreis 
für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte, Wandelgenussrechte beziehungsweise Wandel-
schuldverschreibungen nicht nach den jeweiligen Options- und Wandlungsbedingungen ermäßigt zu 
werden braucht.

Die darüber hinaus vorgesehene Möglichkeit, das Bezugsrecht gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen, versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszu-
nutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und 
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Diese Möglichkeit ist angesichts der 
besonderen Eigenkapitalanforderungen für Banken von großer Wichtigkeit. Der für diese Ermäch-
tigung vorgesehene Betrag umfasst rund 8,1 % des Grundkapitals und beträgt zusammen mit der 
Ermächtigung gemäß § 4 Absatz 10 (nach Wirksamwerden der Beschlüsse der Hauptversammlung 
2008 Absatz 9 und künftig Absatz 5) der Satzung knapp 10 % des Grundkapitals. Die Ermächtigung 
stellt sicher, dass nach ihr, gestützt auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG, Aktien nur in dem Umfang und 
nur bis zu der dort festgelegten Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden können, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls auf die Höchstgrenze anzurech-
nen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten auszugeben sind, die durch 
die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung 
ausgegeben wurden. Die Verwaltung wird im Falle der Ausnutzung dieser Möglichkeit der Kapitaler-
höhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber dem Börsenkurs auf voraussicht-
lich höchstens 3%, jedenfalls aber nicht mehr als 5% beschränken. 

Zu TOP 11: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2  
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG:
Die unter dem TOP 11 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der Eigen-
kapitalbasis der Gesellschaft und ersetzt ein durch die Sachkapitalerhöhung 2009 vollständig ausge-
nutztes genehmigtes Kapital in Höhe von 128 000 000 Euro mit nahezu identischer Ausgestaltung. 
Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der 
Gesellschaft. Auch wenn die Gesellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss 
sie über den notwendigen Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jewei-
ligen Marktlage Eigenkapital beschaffen zu können. 

Tagesordnung
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Die unter TOP 11 erbetene Ermächtigung soll genehmigtes Kapital in Höhe von 176 640 000 Euro 
schaffen, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein – in der Regel mittelbares – 
Bezugsrecht zusteht. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnut-
zung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten Bezugs-
verhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Optionsrechten, Wandelschuldverschreibungen und Wan-
delgenussrechten hat den Vorteil, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- 
beziehungsweise Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Optionsrechte, Wandelge-
nussrechte beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen nicht nach den jeweiligen Options- und 
Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Die darüber hinaus vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei Sachkapitalerhö-
hungen soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten 
Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesell-
schaft erwerben zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen 
oder internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, die glei-
che, verwandte oder im Rahmen der Geschäftstätigkeit zweckmäßige Geschäfte betreiben, reagieren 
zu können. Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung 
nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um auch in solchen Fällen kurzfristig erwerben zu können, 
muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, ihr Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Interessen von Gesellschaft 
und Aktionären festgelegt. Mit einem Volumen von insgesamt bis zu 69 000 000 Aktien stehen hierfür 
circa 11,1 % des derzeitigen Grundkapitals zur Verfügung; zusammen mit dem in der Hauptversamm-
lung 2008 beschlossenen, noch nicht in das Handelsregister eingetragenen genehmigten Kapital für 
dieselben Zwecke, das zum 30. April 2013 ausläuft, umfassen die genehmigten Kapitalien, die insge-
samt die Möglichkeit von Sacheinlagen einschließen, circa 19,9 % des derzeitigen Grundkapitals.

Zu TOP 12: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2  
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG:
Die unter dem TOP 12 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der Eigen-
kapitalbasis der Gesellschaft und soll zusammen mit den weiteren dieser Hauptversammlung vorge-
schlagenen genehmigten Kapitalien der Verwaltung eine hinreichend breite Palette von Kapitalmaß-
nahmen zur Verfügung stellen, um auf mögliche Entwicklungen der nächsten Jahre angemessen 
reagieren zu können. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der geschäft-
lichen Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn die Gesellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital 
ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit 
und gemäß der jeweiligen Marktlage Eigenkapital beschaffen zu können. 

Die unter TOP 12 erbetene Ermächtigung soll genehmigtes Kapital in Höhe von 314 880 000 Euro 
schaffen, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zusteht. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächti-
gung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die 
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inha-
ber von Optionsrechten, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten hat den Vorteil, 
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dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber 
bereits bestehender Optionsrechte, Wandelgenussrechte bzw. Wandelschuldverschreibungen nicht 
nach den jeweiligen Options- und Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Zu TOP 13: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Absatz 4  
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 AktG 
Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist die Grundlage der geschäftlichen Entwicklung 
der Gesellschaft. Das Kreditwesengesetz unterteilt dabei das Eigenkapital der Bank in Kernkapital 
und Ergänzungskapital. Zum Kernkapital zählen Grundkapital und Rücklagen, unter Umständen 
auch Pflichtwandelanleihen. Das Ergänzungskapital kann im Wesentlichen aus Genussscheinkapi-
tal, nachrangigen Verbindlichkeiten und Neubewertungsreserven gebildet werden. Auch wenn die 
Gesellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen 
Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage Eigenkapital 
beschaffen zu können.

Die unter TOP 13 beantragte Ermächtigung soll der Gesellschaft für die Ausgabe von Options- oder 
Wandelgenussrechten beziehungsweise -schuldverschreibungen eine neue breite Grundlage ver-
schaffen, die die jederzeitige flexible Nutzung dieser Instrumente ermöglicht.

Durch Ausgabe von nachrangigen Options- oder Wandelgenussrechten kann die Gesellschaft im 
Rahmen der vorgeschlagenen Ermächtigung Ergänzungskapital schaffen. Auch darüber hinaus bie-
ten Options- beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen unter Umständen attraktive Finanzie-
rungsmöglichkeiten, welche durch die Ermächtigung eröffnet werden sollen. Die Möglichkeit, bei 
Wandelgenussrechten und Wandelschuldverschreibungen gegebenenfalls eine Wandlungspflicht 
vorzusehen, erweitert die Spielräume für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente. 
Dabei soll die Gesellschaft gegebenenfalls über ihre Beteiligungsgesellschaften je nach Marktlage 
den deutschen oder den internationalen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen und die Schuldverschrei-
bungen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgeben können. 
Den Aktionären soll grundsätzlich ein Bezugsrecht zustehen; es kann jedoch mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, soweit die Ausgabe zu Kursen erfolgt, die den theoretischen 
Marktwert nicht wesentlich unterschreiten. Durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
erhält die Gesellschaft Flexibilität, günstige Börsensituationen kurzfristig wahrzunehmen.

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen gilt nach § 221 
Absatz 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die Ermächtigung 
stellt sicher, dass die in § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG festgelegte Höchstgrenze für Bezugsrechtsaus-
schlüsse gewahrt wird. Wandel- beziehungsweise Optionsschuldverschreibungen oder -genuss-
rechte können nämlich unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, gestützt auf § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG, nur bis zu dem Umfang ausgegeben werden, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits 
die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals durch die Ausgabe oder Veräußerung von Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG ausgeschöpft wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- 
oder Wandlungsrechten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder 
Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung ausgegeben wurden.

Tagesordnung
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Aus § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ergibt sich weiterhin, dass der Ausgabepreis den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirt-
schaftliche Verwässerung des Werts der Aktien des Aktionärs (Kurswertabschlag) nicht eintritt. Ob 
ein solcher Verwässerungseffekt eintritt, lässt sich mathematisch errechnen, indem man den rech-
nerischen Marktwert der Anleihe ermittelt und mit dem Ausgabepreis vergleicht. Der Vorstand wird 
bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den 
Abschlag vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert 
eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsaus-
schluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie haben zudem die Möglich-
keit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen im Weg eines 
Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.

Im Übrigen ermöglicht der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge die Aus-
nutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert die Abwicklung der Kapi-
talmaßnahme. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber beziehungsweise Gläubiger 
von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelgenussrechten und Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnut-
zung der Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wandlungspreis für die Inhaber beziehungs-
weise Gläubiger bereits bestehender Optionsrechte oder (gegebenenfalls mit Wandlungspflichten 
ausgestatteten) Wandelgenussrechte beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen nicht nach 
den bestehenden Options- beziehungsweise Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.

Das bedingte Kapital (256 000 000  Euro) wird benötigt, um die mit den Genussscheinen, Options-
schuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen verbundenen Optionsrechte, Wand-
lungsrechte beziehungsweise Wandlungspflichten auf Deutsche Bank-Aktien zu erfüllen. 

Teilnahme an der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
1 589 399 078,40 Euro und ist in 620 859 015 Aktien eingeteilt, von denen nach Abzug der zum Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung vorhandenen 2 648 839 eigenen Aktien 618 210 176 
Aktien in der Hauptversammlung stimmberechtigt wären.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der 
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens 
am 20. Mai 2009 auf elektronischem Wege über die im Anschreiben an die eingetragenen Aktionäre 
genannte Internetseite (www.deutsche-bank.de/hauptversammlung) beziehungsweise schriftlich am 
Sitz der Gesellschaft in Frankfurt am Main oder bei folgender Adresse angemeldet haben:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Aktionärsservice 
Postfach 94 00 03
69940 Mannheim

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevoll-
mächtigten ausüben lassen. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen 
und den sonstigen in § 135 Absatz 9 und Absatz 12 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG Genannten ist 
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in Gesetz und Satzung keine Form vorgeschrieben. Alle Bevollmächtigten können auch elektronisch 
über das Internet (unter www.deutsche-bank.de/hauptversammlung) bevollmächtigt werden. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch Mitarbeiter der Gesell-
schaft als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, die das Stimmrecht nur 
nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen ausüben werden. In diesem Fall können Vollmachten 
und Weisungen schriftlich oder über das Internet übermittelt werden. 

Einzelheiten zur Bevollmächtigung und Erteilung von Weisungen über das Internet ergeben sich aus 
den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Eintrittskarten und Stimmkarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären und Bevollmäch-
tigten erteilt.

Unterlagen zur Hauptversammlung, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung, kön-
nen unter folgender Adresse angefordert werden:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Generalsekretariat
60262 Frankfurt am Main

E-Mail: corporate.secretariat@db.com
Telefax: 069 910-855 60

An die gleiche Adresse sind etwaige Anträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung zu richten. 
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter 
der Internetadresse

www.deutsche-bank.de/hauptversammlung

veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die 
bis zum Ablauf des 11. Mai 2009 bei uns eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Unterlagen und weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter 
www.deutsche-bank.de/hauptversammlung erhältlich.

Frankfurt am Main, im März 2009

Deutsche Bank AG
Der Vorstand

Tagesordnung



Zu TOP 2 steht zwischenzeitlich die Zahl der eigenen  
Aktien im Zeitpunkt der Hauptversammlung fest, der  
Beschlussvorschlag hat sich damit wie folgt konkretisiert:
Der Bilanzgewinn von 310.429.507,50 Euro wird zur Aus-
schüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Stückaktie 
auf die 618.124.924 dividendenberechtigten Stückaktien 
verwendet, das sind insgesamt 309.062.462,00 Euro. 
Der Restbetrag von 1.367.045,50 Euro wird als Gewinn 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Aktualisierung des Beschlussvorschlags 
zu TOP 2
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Theodor-Heuss-Allee 70
60262 Frankfurt am Main
Telefon: 069 910-00
deutsche.bank@db.com

Aktionärshotline:
0800 910-80 00

Hauptversammlungshotline:
0800 100-47 98

Informationen zu Aufsichtsratsbeziehungen, meldepflichtigen Beteiligungen und  
Emissionskonsortium
Aufgrund von § 128 Absatz 2 AktG in der seit 2001 geltenden Fassung sind die folgenden, zum Teil 
sehr technisch wirkenden Angaben durch uns zu machen:

1.	� Dem Aufsichtsrat der Deutsche Bank AG gehören sieben Mitarbeiter der Deutsche Bank AG und 
zwei Mitarbeiter der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG als Arbeitnehmervertreter an.

2.	� Vorstandsmitglieder beziehungsweise Mitarbeiter der Deutsche Bank AG gehören den Aufsichts-
räten folgender inländischer depotführender Kreditinstitute an:

	� Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
	 Berliner Bank Beteiligungs AG
	 norisbank GmbH

	� Zudem wurde ein Mitarbeiter der Deutsche Bank AG der am 22. April 2009 stattfindenden Haupt-
versammlung der Deutsche Postbank AG zur Wahl in deren Aufsichtsrat vorgeschlagen.

3.	� Meldepflichtige Beteiligungen von Kreditinstituten an der Deutsche Bank AG nach § 21 WpHG 
sind uns wie folgt mitgeteilt:

	 Credit Suisse Group, Zürich, Schweiz 3,86 % (über Finanzinstrumente) (17. Oktober 2008)

4.	� Dem letzten Emissionskonsortium, das auch aus konzernexternen Beteiligten bestand (Reope-
ning EUR 3.25 bn 4.875 % 2007–2012 Notes), gehörten folgende Kreditinstitute an:

	 Deutsche Bank AG
	 Daiwa Securities SMBC Europe Limited
	 ING Belgium SA/NV
	 NATIXIS BANQUES POPULAIRES
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Wichtige Termine

2009

28. April 2009	 Zwischenbericht zum 31. März 2009

26. Mai 2009	� Hauptversammlung 
in der Festhalle Frankfurt am Main  
(Messegelände)

27. Mai 2009	 Dividendenzahlung

29. Juli 2009	 Zwischenbericht zum 30. Juni 2009

29. Oktober 2009	 Zwischenbericht zum 30. September 2009

2010

04. Februar 2010	� Vorläufiges Jahresergebnis für das  

Geschäftsjahr 2009

12. März 2010	 Geschäftsbericht 2009 und Form 20-F

27. April 2010	 Zwischenbericht zum 31. März 2010

27. Mai 2010	� Hauptversammlung 
in der Festhalle Frankfurt am Main  
(Messegelände)

28. Mai 2010	 Dividendenzahlung

28. Juli 2010	 Zwischenbericht zum 30. Juni 2010

28. Oktober 2010	 Zwischenbericht zum 30. September 2010


